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7 Kindheit und Familie



7 Kindheit
und Familie

Familien und Kinder sind wichtige Elemente der Ge-
sellschaft. Dabei sind ihre Bedeutung und die Defi-
nition von Familie und Kind nicht unumstritten.

In der Einleitung wird der Begriff der Familie
erläutert und drei für Europa typische Familien-
politiken vorgestellt, die sich im Verständnis und
in den Auswirkungen unterscheiden lassen.

Im Experteninterview nennt Prof. Dr. Fran-
çois Höpflinger die Existenzsicherung von Familien
und familienergänzende Betreuungsangebote als
zentrale Herausforderungen der schweizerischen
Familienpolitik. Als Herausforderung für die Zu-
kunft kann u.a. die Rücksichtnahme der kinderlo-
sen Mehrheit auf die Familien mit Kindern genannt
werden.

Die Angaben zur Lage von Familien und Kin-
dern zeigen, dass die Haushalte mit Kindern im
Kanton Solothurn im Jahr 2000 einen Anteil von
35% ausmachen, während der Anteil der Kinder
unter 15 Jahren 16.3% der Gesamtbevölkerung be-
trägt (40’609). Der Anteil der Kinder unter 15 Jah-
ren an der Wohnbevölkerung hat von 25.1% im
Jahr 1970 auf 16.3% (2003) abgenommen.

Von den Haushalten mit Kindern unter 15 Jah-
ren sind der grösste Teil, nämlich 85%, Haushalte
von Ehepaaren (mit oder ohne weitere Personen),
11% machen Haushalte von Elternteilen (Alleiner-
ziehende) mit Kindern (mit oder ohne weitere Per-

sonen) aus. Haushalte von Konsensualpaaren (sie-
he Glossar) mit Kindern sind mit 4% relativ selten.
Der Anteil der Einelternhaushalte verdoppelt sich
von 6% im Jahr 1980 auf 11% im Jahr 2000. Den-
noch bleibt die Institution der Ehe für das Auf-
wachsen von Kindern weiterhin sehr bedeutsam.

Neben dem Rückgang des Kinderanteils an
der Wohnbevölkerung ist auch ein Rückgang der
Anzahl Kinder pro Haushalt festzuhalten. Leben
1970 noch in 28% der Haushalte mit Kindern 3
oder mehr Kinder unter 18 Jahren, so trifft dies im
Jahr 2000 noch auf 17% der Haushalte mit Kindern
zu. Haushalte mit 2 Kindern machen mit 44% den
grössten Anteil an den Haushalten mit Kindern aus,
39% sind 1-Kind-Haushalte.

Der Grad der Erwerbstätigkeit von Familien
wird hauptsächlich vom Geschlecht bestimmt. So
sind im Kanton Solothurn im Jahr 2000 94% der
Männer in Paarhaushalten mit Kindern unter 15
Jahren erwerbstätig, während dies auf 59% der
Frauen in derselben Situation zutrifft. Die Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern verstärken
sich, wenn der Beschäftigungsgrad miteinbezogen
wird (jeweils Paarhaushalte mit Kindern unter 15
Jahren). Während in 90% der Paarhaushalte der
Mann vollzeiterwerbstätig ist, beträgt der Anteil
der Haushalte mit einer vollzeiterwerbstätigen Frau
13%. Insgesamt trifft das «traditionelle» Haushalts-
modell (Mann vollzeiterwerbstätig und Frau nicht-
erwerbstätig) auf 28% der Paarhaushalte mit Kin-
dern unter 15 Jahren zu.

Die Erwerbstätigkeit von Frauen wird in Paar-
haushalten mit Kindern somit zu einem beträchtli-
chen Teil von den Erziehungsaufgaben bestimmt,
während die Erwerbstätigkeit von Männern da-
von relativ unabhängig und hoch ist. Im Vergleich
dazu findet sich bei Paarhaushalten ohne Kinder
ein deutlich höherer Anteil von vollzeiterwerbs-
tätigen Frauen sowie ein geringerer Anteil des
«traditionellen» Haushaltsmodells (12%).

Die strukturelle Versorgung im Kanton und
die Leistungen zeigen auf, welche Infrastruktur mit
welchen Angeboten für Familien und Kinder zur
Verfügung steht. 

Die familienergänzenden Betreuungsange-
bote im Kanton Solothurn umfassen verschiedene
Leistungen. Im Jahr 2004 stehen im Kanton Solo-
thurn 485 Plätze in Kindertagesstätten oder -krip-
pen sowie 173 Plätze in Tagesheimen oder Horten
bereit. Dies ergibt somit 1.6 Plätze pro 100 Kinder
unter 15 Jahren (bzw. 5.7 Plätze pro 100 Kinder un-
ter 5 Jahren). Auf der Nachfrageseite nehmen 47%
der Haushalte mit Kindern unter 5 Jahren im Espa-
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ce Mittelland familienergänzende Kinderbetreuung
in Anspruch, von den Haushalten mit Kindern un-
ter 15 Jahren sind es noch 28%. Am häufigsten wird
dabei auf verwandte Personen zurückgegriffen.
Institutionelle Angebote (Kinderkrippen, Tageskin-
dergarten oder -schulen) unterstützen noch 5% der
Haushalte (mit Kindern unter 15 Jahren) regelmäs-
sig bei der Kinderbetreuung.

Die Familienberatungsstellen (auch Sozial-
beratungen genannt) im Kanton Solothurn sind
amteiweise organisiert und bieten verschiedene
Dienstleistungen für die Bevölkerung der jeweili-
gen Amtei an. Die Fachstelle KOMPASS erbringt
Dienstleistungen für Kinder, Jugendliche und El-
tern in den Bereichen Beratung und Information,
Familienbegleitung und Platzierung in Familien.

Im gesetzlichen Kinderschutz werden das
Pflegekinderwesen und vormundschaftliche Mass-
nahmen vorgestellt. Im Jahr 2003 befinden sich
im Kanton Solothurn 180 Kinder unter 12 Jahren in
Tagespflege (siehe Glossar) bei Tageseltern, 130 Kin-
der oder Jugendliche (bis zum 16. Geburtstag) sind
in Familienpflege (siehe Glossar) untergebracht. Als
häufigste vormundschaftliche Kindesschutzmass-
nahme wird im Jahr 2003 786 Kindern und Jugend-
lichen ein Beistand zur Seite gestellt, der die Eltern
in ihrer Erziehung und Betreuung unterstützt. 87
Kinder oder Jugendliche sind bei Aufhebung der
elterlichen Obhut fremdplatziert.

In den Sonderschulen und -heimen des Kan-
tons Solothurn werden per 23. Juni 2004 insgesamt
796 Solothurner Schüler/innen betreut, dies ent-
spricht 3.2% der Volksschulkinder des Schuljahrs
2003/2004. In fünf Kinder- und Jugendheimen ste-
hen im Jahr 2003 54 Plätze zur Verfügung.

Als finanzielle Leistungen zugunsten von Fa-
milien mit Kindern sind die Kinder- und Geburts-
zulagen sowie Steuerabzüge zu nennen. Ein inter-
kantonaler Vergleich zeigt, dass 14 Kantone gleich
hohe oder höhere Kinderzulagen als der Kanton
Solothurn zahlt (Jahr 2004). Die Kinderabzüge bei
den Steuerabzügen belaufen sich in den Steuer-
jahren 1999/2000 auf rund 296 Millionen Franken
bei der direkten Bundessteuer, der Doppelverdie-
nerabzug macht in derselben Steuerperiode rund
157 Millionen Franken bei der direkten Bundes-
steuer aus. Die Höhe der Abzüge für Fremdbe-
treuung von Kindern unter 15 Jahren kann nicht
bestimmt werden.

Erfolge in der Familienunterstützung werden
anhand der Wohnsituation, der ökonomischen Si-
tuation und der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie beschrieben, in wieweit sich die Situation von

Familien mit Kindern unter 15 Jahren von derjeni-
gen von Familien ohne Kinder (unter 15 Jahren) un-
terscheidet.

Deutliche Unterschiede finden sich bei der
Anzahl Zimmer pro Person, die in den Haushalten
zur Verfügung stehen. So verfügen im Jahr 2002
49% der Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren
über höchstens ein Zimmer pro Person, während
dies nur auf 10% der Haushalte ohne Kinder unter
15 Jahren zutrifft. Hingegen bestehen für eine
Mehrheit der beiden Haushaltstypen keine Störun-
gen im Wohnbereich und auch die Zufriedenheit
mit der Wohnsituation wird von beiden Haushalts-
typen praktisch gleich beurteilt. Beim Wohneigen-
tum bestehen ebenso keine grösseren Unterschie-
de: 57% der Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren
besitzen die Wohnung oder das Haus, das sie be-
wohnen, bei den Haushalten ohne Kinder unter
15 Jahren sind es 59%.

Die ökonomische Situation von Familien lässt
sich anhand des Äquivalenzeinkommens (siehe
Glossar) beschreiben. Das durchschnittliche Äqui-
valenzeinkommen von Haushalten mit Kindern
unter 15 Jahren liegt im Jahr 2002 mit rund 3’180
Franken etwa 900 Franken tiefer als dasjenige von
Haushalten ohne Kinder unter 15 Jahren (4’090 Fran-
ken). Wird der Median des schweizerischen Äqui-
valenzeinkommens verwendet, so haben 70% der
Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren ein Einkom-
men, das höchstens diesem Median (3’500 Fran-
ken) entspricht, gegenüber 45% der Haushalte oh-
ne Kinder unter 15 Jahren. 

Die finanziell schwierigere Situation von Haus-
halten mit Kindern zeigt sich auch in der Zahl der
von der Sozialhilfe unterstützten Personen: 63% da-
von wohnen in Haushalten mit Kindern (Jahr 2000).

Der Grad der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie lässt sich anhand von Angaben aus der Ge-
sundheitsbefragung und der Arbeitskräfteerhe-
bung beschreiben. Mit der Haushaltsarbeit sind
Personen in Haushalten mit Kindern (unter 15 Jah-
ren) im Durchschnitt weniger zufrieden als Perso-
nen in Haushalten ohne Kinder (unter 15 Jahren).
Hingegen bewerten Personen in Haushalten mit
Kindern ihre Zufriedenheit mit der Erwerbsarbeit
leicht höher als Personen in Haushalten ohne Kin-
der. Erwerbstätige vollzeitarbeitende Personen in
Haushalten mit Kindern unter 15 Jahren wünschen
häufiger als solche in Haushalten ohne Kinder un-
ter 15 Jahren eine Reduktion des Vollzeitpensums
auf ein Teilzeitpensum.
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7.1 Einleitung
Familien und Kinder werden als Stützen der

Gesellschaft bezeichnet. Dabei ist der Begriff der
Familie nicht unumstritten. Im Familienbericht 2004
wird Familie wie folgt definiert: «Familie in der Ge-
genwart wird als eine primär in den Beziehungen
zwischen Eltern und Kindern begründete soziale
Gruppe eigener Art aufgefasst, die als solche gesell-
schaftlich anerkannt ist» (Stutz, Mäder, Sieber,
Schmassmann, Binder, Kübler, Gerlach, von Hehl,
Richter, Stinsmeier & Wetzorke 2004, 89).

Auf Basis dieser Definition wird in diesem Kapi-
tel die Situation von Familien mit Kindern dargestellt.
Die Altersgrenze für Kinder wird in den folgenden
Ausführungen aus pragmatischen Gründen meis-
tens beim 15.Geburtstag festgesetzt: Einerseits ist
diese Altersgrenze bei einigen Datenquellen vor-
gegeben, andererseits verwenden auch weitere Da-
tensammlungen diese Altersgrenze (wie z.B. die De-
finition der Erwerbsbevölkerung).

Zur Beschreibung der Situation von Familien
werden auch Elemente der Familienpolitik the-
matisiert. Familienpolitik besteht aus anerkannten
Aktivitäten staatlicher und nichtstaatlicher Träger-
schaften, mit denen versucht wird, Leistungen zu
beeinflussen, die in der Familie erbracht werden
oder erbracht werden sollen, womit bestimmte ge-
sellschaftspolitische Ordnungsvorstellungen durch-
gesetzt werden (vgl. Stutz et al. 2004, 90). Je nach
Form können grob drei verschiedene Familienpo-
litiken unterschieden werden (vgl. Fux in Stutz et
al. 2004, 91):

a) ein etatistisches Regime, in dem ein starker
Staat zu weitreichenden Eingriffen in die Familie
berechtigt ist und vor allem eine familienfreundli-
che Infrastruktur bereitstellt oder unterstützt. Bei-
spiele sind die skandinavischen Länder.

b) ein familialistisches Regime, in dem die Fa-
miliengemeinschaft im Zentrum steht und über Bei-
hilfen unterstützt wird, wobei eine erwerbsbezo-
gene Familienpolitik fehlt, so dass Frauen stärker
auf die Rolle der Hausfrau und Mutter fixiert wer-
den. Beispiele sind Frankreich und Südeuropa.

c) ein individualistisches Regime, in dem Fa-
milie grundsätzlich als Privatsache betrachtet wird
und wo deren Handlungsfreiheit einen hohen
Stellenwert hat, was sich z.B. in einer geringen Be-
steuerung ausdrückt. Beispiele sind Länder mit wirt-
schaftsliberaler Politik wie Grossbritannien, die Nie-
derlande und die Schweiz.

Familienpolitik betrifft im engeren Sinne Fa-
milien mit abhängigen Kindern unter 25 Jahren.
Im weiteren Sinn gehören auch andere Familiensi-
tuationen dazu, wie z.B. Haushalte von Erwachse-
nen, die mit ihren pflegebedürftigen Eltern zusam-
men- oder in eigenen Haushalten wohnen (siehe
Interview mit François Höpflinger).

In diesem Kapitel wird die Lage von Familien
mit Kindern nach Art des Haushalts beschrieben.
Zudem werden Angebote und Leistungen von Ins-
titutionen im Bereich Familie und Kinder sowie
die Wohnqualität und ökonomische Situation von
Familien vorgestellt. Die Leistungen im Bereich
Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellen einen
weiteren Teil der Ausführungen dar.
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«Versorgungslücken gibt es
bei der familienergänzenden
Kinderbetreuung und der
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.»

Interview mit Prof. Dr. François Höpflinger
Durchgeführt am 18. Mai 2004
von Roland Baur.

Aktuelle Entwicklungen

Welche aktuellen Entwicklungen zeigen
sich im Bereich der Familie und werden
heute diskutiert?

Aktuelle Themen aus politischer Sicht sind die
Abnahme der Geburtenhäufigkeit, die Verarmung
von verschiedenen Familien und Familienauflösun-
gen. Wissenschaftlich wird der Wert- und Struktur-
wandel in Bezug auf Ehe- und Familienverhältnisse
untersucht. Europäische Länder, vor allem im Wes-
ten und Norden, sind durch späte Familiengrün-
dung, wenig Kinder, zum Teil zunehmende Kinder-
losigkeit und eine hohe Anzahl von aufgelösten
Beziehungen geprägt. Diese Entwicklung kann zu
Risiken im Familienleben führen, gleichzeitig füh-
ren diese zur Pluralisierung von Lebensformen.

Welche spezifischen Gruppen
lassen sich benennen? 

Die Änderung des Familienverhaltens betrifft
vor allem die jüngere Generation, welche neue Vor-
stellungen oder neue Verhaltensmuster hinsichtlich
der Familie entwickelt hat. Dies umfasst ein länge-
res Wohnhaftbleiben bei den Eltern, vermehrt Grün-
dungen von nichtehelichen Lebensgemeinschaften
und ein höheres Alter bei der Geburt des ersten Kin-
des. Innerhalb der Familie werden mehr partner-
schaftliche Beziehungen gepflegt, wobei sich dies
eher auf die Machtverteilung und weniger auf die
Arbeitsverteilung bezieht. Ein grösserer Anteil der
Frauen bleibt nach der Geburt des ersten Kinds er-
werbstätig. 

Diese neuen Familienvorstellungen wurden
in den Städten früher umgesetzt, so gibt es auch
in den Städten mehr Leute, die kinderlos bleiben.
Schichtspezifisch zeigt sich, dass Frauen mit höherer
formeller Ausbildung kinderlos bleiben, weil die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf erschwert ist.

Welche strukturellen Rahmenbedin-
gungen beeinflussen die Familie?

Längerfristig hat eine Wohlstandssteigerung
zu kleineren Familien geführt. Wohlstandsvermeh-
rung heisst auch, dass die Familie aus wirtschaftli-
cher Sicht an Bedeutung verliert. Leute können in
anderen Lebensformen, ausserhalb der Familie oder
alleine, wohnen oder sich scheiden lassen. Die Schei-
dungshäufigkeit ist teilweise wohlstands-, teilweise
krisenbedingt. Ähnliches gilt, wenn Jugendliche
länger bei den Eltern wohnen bleiben und später
heiraten. Dies kann, krisenbedingt, eine Folge von
hoher Jugendarbeitslosigkeit sein oder, wohlstands-
bedingt, eine Auswirkung der guten Versorgung
im «Hotel Mama».

Familial-berufliche Vereinbarkeiten wurden in
anderen Ländern früher gelöst als in der Schweiz.
Doch zeigt sich z.B. auch in Schweden, dass die Müt-
ter nicht häufiger voll-, sondern teilzeitlich erwerbs-
tätig sind. Länder mit ausgebauter Familienpolitik,
wie Österreich und Frankreich, haben weniger
Kinderlose. Das Geburtenniveau ist hingegen auch
in diesen Ländern relativ niedrig, weil in moder-
nen Gesellschaften der Wert der Familie im Intim-
bereich liegt und dort ist eine kleine Einheit op-
timal. Emotional besteht der grösste Nutzen von
Kindern bei zwei bis drei Kindern.

Längerfristig und praktisch weltweit gilt auch,
dass je reicher ein Land ist, desto weniger Kinder
geboren werden. Sehr hohe Geburtenhäufigkeiten
bleiben bei zunehmendem Wohlstand kaum über
zwei Generationen hinweg bestehen.

Die politischen Einflussmöglichkeiten sind rela-
tiv beschränkt, Geburten- oder Familiengründungs-
verhalten lassen sich kaum beeinflussen. Kinder-
losigkeit noch eher als die Anzahl der Kinder pro
Familie, wie gescheiterte Versuche in osteuropäi-
schen Ländern mit einer gewünschten Kinderzahl
von drei bis vier Kindern pro Familie zeigen.

Experteninterview 117

François Höpflinger 

Jahrgang 1948, Titularprofessor für Soziolo-
gie an der Universität Zürich. Er beschäftigt
sich vor allem mit Themen der Demografie,
Gerontologie, Generationenfragen, Fami-
liensoziologie und der Sozialpolitik. Von
1995 bis 2003 Mitglied der Eidg. Koordina-
tionskommission für Familienfragen. Her-
ausgeber der Zeitschrift für Familienfor-
schung. Mitglied der Leitungsgruppe des
Nationalfonds-Programms NFP 45 «Proble-
me des Sozialstaates». 



Wissenschaftliche Forschungslücken bestehen
im Bereich der späten Familienphase, bei der Situa-
tion von Paaren nach der Betreuung der Kinder,
sowie bei der Grosselternschaft. Auch die Ange-
hörigenpflege oder ausländische Familien sind
eher wenig erforscht.

Eine Kontroverse hat die Frage ausgelöst, ob
es eine Pluralisierung von Lebensformen tatsäch-
lich gegeben hat oder nicht. Einerseits gibt es mehr
Alleinerziehende und Fortsetzungsfamilien, an-
dererseits sind kinderreiche Familien oder Wohn-
gemeinschaften praktisch verschwunden. Die Ehe
hat zwar an Bedeutung verloren, aber nicht unbe-
dingt die Familie. Dies lässt sich auch daran zeigen,
dass die Unterschiede zwischen nicht ehelichen Le-
bensgemeinschaften und verheirateten Paaren prak-
tisch verschwunden sind, wenn die betrachteten
Paare der gleichen Altersklasse angehören und sie
gleich viele Kinder haben. Zu lange wurden Klein-
familien zum Gegenstand der Untersuchung ge-
macht. Neuerdings werden multilokale Mehrge-
nerationenfamilien untersucht, also Beziehungen
zwischen Generationen innerhalb von Familien, die
an verschiedenen Orten leben.

Leistungen

In welchen Bereichen funktionieren
die Versorgungsleistungen im Bereich
der Familie?

Im Vordergrund der Leistungen stehen die
Fragen nach der Existenzsicherung sowie der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Im Bereich des
traditionellen Familienmodells, ein Ernährer pro Fa-
milie, funktioniert die Versorgung, auch wenn die-
ses Modell selber immer weniger funktioniert. Den-
noch ist es sozialrechtlich ziemlich abgedeckt. Ren-
ten für Witwer oder Witwen sowie Waisen sind im
internationalen Vergleich relativ gut. Die wirtschaft-
liche Absicherung älterer Familienangehöriger über
die AHV funktioniert ebenfalls. Der Bereich der Ali-
mente, Inkasso und Bevorschussung ist im interna-
tionalen Vergleich auch eher besser ausgebaut in
der Schweiz.

In der Schweiz fehlt die familienergänzende
Kinderbetreuung durch Tagesschulen oder Block-
zeiten in der Schule. Eine gewisse Existenzsicherung
z.B. durch Ergänzungsleistungen für Familien oder
Kinder fehlt in der Schweiz ebenso. Kinder als
nichterwerbstätige Bevölkerung müssen geschützt
werden. Kinderarmut über mehrere Generationen
hinweg kann sozialpolitisch kostspielig werden.

Weniger dringende Probleme betreffen die
Gleichheit im Steuerwesen oder die Gewalt von El-
tern gegenüber Kindern, die eher abgenommen hat. 

Wo gibt es Lücken im Bereich
der Versorgungsleistungen?

Lücken bestehen in erster Linie, wie gesagt,
in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und in
der familienergänzenden Kinderbetreuung.

Für Männer ist es schwierig Teilzeit arbeiten
zu können. Zudem sind Teilzeitarbeitende bezüg-
lich Sozialversicherung schlechter abgedeckt, z.B.
in der beruflichen Vorsorge. 

In der späteren Familienphase gibt es zu wenig
Entlastungsangebote für pflegende Angehörige.
Diese leisten relativ viel Pflegearbeit und können
dadurch teilweise überfordert sein, mit der Folge,
dass anschliessend zwei Personen statt einer Per-
son zu betreuen sind. In einem Pilotprojekt zur Wir-
kung von Angehörigenschulung bei Angehörigen,
die Demenzkranke pflegen, zeigte sich, dass Bera-
tung und Betreuung den Umgang mit der Pflege-
situation verbessern können, dass sich die Angehö-
rigen besser informieren und frühzeitig Hilfe holen,
wenn sie an ihre Grenzen stossen.

Rolle verschiedener Akteure
und Akteurinnen

Welche Rolle kommt dem Staat und
anderen Akteuren und Akteurinnen zu?

Der Staat kann die Rahmenbedingungen ver-
bessern, so in den Bereichen Wohnsituation, Ver-
kehrsberuhigung, familienfreundliche Umgebung,
Mietpreispolitik, Steuererleichterungen. Zudem kann
der Staat dafür sorgen, dass die Existenzsicherung
von Kindern unabhängig von der Familienform ga-
rantiert wird. Der Staat kann dafür sorgen, dass exis-
tierende Familienarmut kurzfristig bleibt und sich
nicht über mehrere Generationen hinweg erstreckt.

Über die Scheidungsgesetzgebung können
die Rahmenbedingungen für Familien mitgestal-
tet werden, eine direkte Einflussnahme auf die Zahl
der Scheidungen ist kaum möglich. Ausserdem kann
der Staat über Massnahmen Gewalt gegen Frauen
zu verhindern versuchen, wie z.B. durch das Verbot
der Gewalt in der Ehe.
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Die Wirtschaft kann über verbindliche und
längerfristige Arbeitszeitregelungen für familien-
freundliche Arbeitsplätze sorgen sowie Teilzeit-
stellen für Väter in der Phase der Kindererziehung
schaffen. 

Die Zusammenarbeit von Eltern und Schule
kann sehr wichtig sein. Bei ausländischen Familien
hat sich gezeigt, dass eine frühe Einschulung die
sprachliche Integration von ausländischen Kindern
sehr begünstigen kann.

Die Zivilgesellschaft kann über nachbarschaft-
liche Beziehungen ein familien- und kinderfreund-
liches Klima schaffen und den Austausch zwischen
den Generationen fördern. Dies könnte über die
Erhöhung des Stellenwerts von Kindern erreicht
werden. Eine weitere Möglichkeit wäre das Stimm-
recht für Kinder ab der Geburt, welches bis zur Voll-
jährigkeit von den Eltern ausgeübt würde, um das
politische Gewicht von Familien mit Kindern zu
stärken.

Die Kantone sind hauptsächlich verantwort-
lich für eine Familienpolitik, wobei verschiedene
Kantone zur Umsetzung familienpolitischer Mass-
nahmen zu klein sind. Der Bund wäre dabei zur Har-
monisierung der Gesetzgebung aufgefordert, z.B.
in den Bereichen Kinderzulagen oder Sozialhilfe.

Ausblick

Welche Änderungen erwarten Sie im
Bereich Familie in den nächsten fünf Jahren?

Es gibt zwei Szenarien: Das erste geht davon
aus, dass Familie und Familienwerte an Bedeutung
gewinnen, wie sich in Ländern mit Sozialabbau ge-
zeigt hat, in denen die Familie zu einer wichtigen
Sicherungsinstanz geworden ist. Dies kann auch mit
einer Zunahme religiöser Traditionen einhergehen.
In diesem Szenario würde zum Teil wieder früher
geheiratet und das Alter bei der Erstgeburt würde
eher abnehmen.

Für die Schweiz ist eher mit dem zweiten Sze-
nario zu rechnen, dass der bisherige Trend weiter-
geht: Das Alter bei der Erstgeburt wird noch ein
wenig ansteigen und etwa ein Viertel der jüngs-
ten Generation wird kinderlos bleiben. Es ist zu-
dem mit einer weiteren Vernetzung von Familien

in der Phase der Kinderbetreuung zu rechnen. Die
Zahl der Einpersonenhaushalte wird bei den jün-
geren und den älteren Personen eher zunehmen.

Kinder bestimmen relativ stark die Konsum-
entscheidungen der Eltern mit und treffen im Ver-
gleich zu früheren Generationen früher eigenstän-
dige Konsumentscheidungen.

Ein weiterer Trend zeigt, dass vermehrt fami-
liale Aufgaben externalisiert werden: Kinderbe-
treuung, auswärts essen statt selber kochen. Zudem
wird ein Teil der Erziehungsaufgaben in die Schule
verlagert. Am wahrscheinlichsten ist eine Koexis-
tenz von traditionellen und modernen Werten. Das
Bedürfnis nach längerandauernden Beziehungen
ist bei der jüngeren Generation sehr ausgeprägt.
Durch die Verlängerung der durchschnittlichen Le-
benszeit werden länger andauernde Verpflichtun-
gen aufgewertet, wie z.B. Freundschaften oder Be-
ziehungen zu den Eltern und Grosseltern.

In 15 bis 20 Jahren werden Kinder demogra-
fisch gesehen noch stärker zu einer Minderheit ge-
worden sein. Der Stellenwert der Kinder wird durch
die Rücksichtnahme der kinderlosen Mehrheit auf
die Familien mit Kindern bestimmt. Ein Grossteil der
Kinder wird in 20 Jahren Eltern haben, die nicht in
der Schweiz geboren wurden, womit multikultu-
relle Familienverhältnisse zunehmen werden. Der
Staat hat gewisse allgemein gültige Grundrechte
im Bereich der Familie zu gewährleisten, z.B. die
Stellung der Frauen, das Scheidungsrecht, die Stel-
lung von Söhnen und Töchtern, Integration. Er hat
zu völlig unterschiedlichen Familienverhältnissen
Position zu beziehen. 

Ein Teil der Familien wird zudem durch Erb-
schaften sehr reich werden, womit die Ungleichhei-
ten zwischen Familien wahrscheinlich noch zuneh-
men werden und z.B. eine Polarisierung zwischen
Familien mit Hauseigentum und solchen in Miet-
verhältnissen die Folge sein kann. Rund 15 bis 20%
der Familien haben schlechte Wohnverhältnisse in
Kauf zu nehmen, tendenziell eher in den Städten
als auf dem Land.
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Ein Grossteil der Kinder wird in 20 Jahren
Eltern haben, die nicht in der Schweiz ge-
boren wurden.

Existenzsicherung und familienergänzende
Betreuungsangebote sind die beiden zent-
ralen Herausforderungen der Familienpo-
litik.



7.2 Lage
Wie bereits gezeigt (siehe Kapitel Wohnsi-

tuation, Abbildung 3.2), sind im Jahr 2000 im Kan-
ton Solothurn rund 32% der Haushalte Einperso-
nenhaushalte, 29% sind Haushalte von Ehepaaren
mit Kindern (unabhängig vom Alter der Kinder),
Haushalte von Ehepaaren ohne Kinder machen 24%
aus. Je 5% beträgt der Anteil der Haushalte von
Konkubinatspaaren ohne Kinder und von Elterntei-
len mit Kindern. Konkubinatspaare mit Kindern
machen 1% des Gesamts der Haushalte aus. 

Im Folgenden werden Angaben zu den Haus-
halten mit Kindern gemacht und anschliessend
verschiedene Haushaltsmodelle beschrieben. 

7.2.1 Anzahl Kinder
Im Jahr 2003 leben 40’609 Kinder unter 15 Jah-

ren im Kanton Solothurn, dies entspricht 16.3%
der Gesamtbevölkerung im Kanton.

Im Jahr 1970 beträgt die Zahl der Kinder unter
15 Jahren noch 56’224, was einem Bevölkerungs-
anteil im Kanton Solothurn von 25% entspricht.
Wie Abbildung 7.1 zeigt, hat sich die Zahl der Kin-
der vor allem bis 1980 erheblich verringert und ist
bis 1990 auf 39’976 gesunken (E01.01). 

Abbildung 7.1: Anzahl Kinder unter 15 Jahren,
Kanton Solothurn, 1970, 1980, 1990, 2000, 2003

Quelle: BEVO

7.2.2 Anzahl Kinder nach Haushaltsart

Anzahl Haushalte mit Kindern 
unter 15 Jahren
Im Folgenden werden die Haushalte mit Kin-

dern unter 15 Jahren betrachtet. Es sind im Kanton
Solothurn grossmehrheitlich Paarhaushalte (Ehe-

oder Konkubinatspaare). Im Jahr 2000 beträgt ihr
Anteil 89%, während11% Haushalte mit nur einer
erwachsenen Person (z.B. Elternteil) bilden. Diese
Verteilung hat sich seit 1980 leicht verändert, denn
der Anteil an Einelternhaushalten ist von 6% auf
11% angewachsen (siehe Tabelle 7.1; E02.01). 

Die Haushaltsformen, in denen Kinder unter
15 Jahren leben, können für das Jahr 2000 noch
weiter differenziert werden: insbesondere nach
Ehepaaren und Konsensualpaaren (siehe Glossar). 

In insgesamt 85% der Kinderhaushalte leben
Ehepaare, wobei in einem geringen Anteil davon
noch weitere Personen wohnen (wie z.B. Pflege-
kinder). Auf Konsensualpaare mit Kindern unter 15
Jahren entfallen insgesamt 4% der Kinderhaushal-
te (siehe Tabelle 7.2; E02.02).
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Tabelle 7.1: Verteilung der Haushalte mit 
Kindern unter 15 Jahren nach Art des Haus-
halts, Kanton Solothurn, 1980, 1990, 2000

Quelle: VZ

Anteil in Prozent
Haushaltsart 1980 1990 2000
Paarhaushalt
mit Kind(ern) 94 93 89
Einelternhaushalt
mit Kind(ern) 6 7 11

Total 100 100 100
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Im Jahr 2000 machen Einelternhaushalte
11% der Haushalte mit Kindern (unter 15
Jahren) aus.

Tabelle 7.2: Verteilung der Haushalte mit
Kindern unter 15 Jahren nach Haushaltsform,
Kanton Solothurn, 2000

Quelle: VZ

Haushaltsform
Anteil

in %
Ehepaare mit Kindern, ohne weitere Personen 82
Ehepaare mit Kindern, mit weiteren Personen 4
Konsensualpaare mit Kindern, ohne weitere
Personen 4
Konsensualpaare mit Kindern, mit weiteren
Personen 0
Elternteile mit Kindern, ohne weitere Personen 10
Elternteile mit Kindern, mit weiteren Personen 1

Total 100



Anzahl Haushalte mit
Kindern über 15 Jahren
Erweitert man die Perspektive auf Haushalte

mit Kindern, die älter als 15 Jahre sind, so ist die Ver-
teilung der Haushaltsformen seit 1980 praktisch
unverändert geblieben. Bei den Haushalten mit
Kindern über 15 Jahren (wobei es sich auch um
erwachsene «Kinder» handeln kann, die mit Er-
wachsenen zusammenwohnen) beträgt im Jahr
2000 der Anteil der Paarhaushalte 83% und derje-
nige der Einelternhaushalte 17%. Zwanzig Jahre
früher (1980) betrug der Anteil der Paarhaushalte
84% und jener der Einelternhaushalte 16% (VZ).

Anzahl Kinder pro Haushalt
In den vergangenen 25 Jahren hat sich die

Zahl der Kinder pro Haushalt erheblich verändert.
Der Trend lässt sich anhand der ledigen Kinder un-
ter 18 Jahren aufzeigen: 
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Alleinerziehende im Kanton Solothurn

Angesichts einer schweizweiten Scheidungs-
ziffer von 41% (vgl. Bundesamt für Statistik
2004a) im Jahr 2003, ist der Anteil von
Alleinerziehenden, 5% aller Haushalte
im Kanton Solothurn oder 11% aller Haus-
halte mit Kindern unter 15 Jahren (Jahr
2000), als relativ gering zu bewerten.

Diese Relationen können durch die Analyse
der Familiensituation der sich trennenden
Paare teilweise erhellt werden. So betreffen
von den im Jahr 2002 im Kanton Solothurn
erfolgten 518 Scheidungen rund 53% Ehen
ohne unmündige Kinder, je 21% Ehen mit
einem bzw. zwei unmündigen Kind(ern).
Die Gesamtzahl der von den Scheidungen
im Jahr 2002 betroffenen unmündigen Kin-
dern beträgt 414 (Bundesamt für Statistik
2004b, 50). 

Insgesamt 312 Familien sind im Jahr 2001
von der Scheidung der Eltern oder vom Tod
eines Elternteils betroffen (Bundesamt für
Statistik 2004b, 75). Scheidungen der Eltern
machen dabei rund 88% aus. Insgesamt 71
Kinder und 12% der 312 Familien sind
vom Tod eines Elternteils betroffen.

Quelle: Bundesamt für Statistik 2004b; 
Bundesamt für Statistik 2004c

Der Anteil der Haushalte mit 3 oder mehr
Kindern hat sich von 28% im Jahr 1970 auf 17% im
Jahr 2000 verringert, die Haushalte mit 2 Kindern
haben im selben Zeitraum von 34% auf 44% zuge-
nommen. Der Anteil der 1-Kind-Haushalte ist rela-
tiv konstant geblieben und beträgt im Jahr 2000
39% (siehe Abbildung 7.2; E02.03).

Abbildung 7.2: Verteilung der Haushalte nach
Anzahl Kinder, Kanton Solothurn, 1970, 1980,
1990, 2000

Quelle: VZ

Basis: Haushalte mit ledigen Kindern unter
18 Jahren

Die Familie mit 2 Kindern ist auch schweiz-
weit die häufigste Form von Familienhaushalten.
Aus der Sicht der Kinder gesehen haben 80% der
Kinder Geschwister, ein Fünftel sind Einzelkinder
(vgl. Stutz et al. 2004, 27). 

Die Thematik der Familiengründung ist nicht
mit Angaben aus dem Kanton Solothurn zu unter-
legen. Auf gesamtschweizerischer Ebene lassen sich
jedoch Trends benennen: 

So nimmt das durchschnittliche Alter der Frau
bei der Geburt des ersten Kindes seit den 1970er-
Jahren zu. Im Jahr 2002 liegt der durchschnittliche
Alterswert bei rund 30 Jahren. Diese Tendenz zu
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Der Anteil der Haushalte mit drei oder mehr
Kindern ist von 28% (1970) auf 17% (2000)
zurückgegangen.



einer späteren Familiengründung lässt sich auf die
längere Ausbildungsdauer, gerade bei Frauen,
durch eine relativ starke Erwerbs- und Berufsorien-
tierung und die Schwierigkeiten zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf erklären (siehe Interview mit
François Höpflinger). Im Durchschnitt sind Männer
bei der Heirat und Geburt rund 2.5 Jahre älter als
die Frauen, diese Differenz hat sich seit 1970 kaum
verändert. Die durchschnittliche Anzahl Monate
zwischen der Heirat und der Geburt des ersten
Kinds hat seit 1970 von 20 auf 28 Monate zugenom-
men (vgl. Stutz et al. 2004, 28f.).

Zugenommen hat auch der Anteil der Frauen,
die kinderlos bleiben. So haben im Jahr 2000 16%
der Frauen mit Jahrgang 1930 keine Kinder, beim
Jahrgang 1960 beträgt der Anteil der kinderlosen
Frauen 22%. Zusammen mit der Abnahme der
durchschnittlichen Anzahl Kinder pro Frau führt
dies zum Geburtenrückgang innerhalb der Gesell-
schaft (siehe Interview mit François Höpflinger und
vgl. Stutz et al. 2004, 31).

Anzahl Kinder pro Haushalt 
nach Nationalität
Die Zahl der Kinder pro Haushalt unterschei-

det sich zwischen Haushalten von Schweizer Paaren
(oder Einelternhaushalten) und solchen von aus-
ländischen Paaren (oder Einelternhaushalten).
Während 16% der Haushalte von Schweizern und
Schweizerinnen, mit ledigen Kindern unter 18 Jah-
ren, 3 oder mehr Kinder haben, sind es 23% der
Haushalte von ausländischen Personen (siehe Ta-
belle 7.3; E02.04). Gegenüber 1980 hat dieser An-
teil (Haushalte mit 3 oder mehr Kindern) von 18
auf 16% bei den Schweizern und Schweizerinnen
abgenommen, bei den Ausländern und Auslände-
rinnen ist er von 17 auf 23% angestiegen. Der An-
teil der Einkindhaushalte ist bei den ausländischen
Paaren (oder Einelternhaushalten) von 1980 bis
2000 von 42 auf 37% und bei den Schweizer Paa-
ren (oder Einelternhaushalten) von 40 auf 39% zu-
rückgegangen.

7.2.3 Erwerbstätigkeit 
Wie im Kapitel Beschäftigung (Tabelle 2.12)

gezeigt, beträgt die Bruttoerwerbsquote (siehe
Glossar) der Männer im Kanton Solothurn im Jahr
2000 62.2%, diejenige der Frauen 46.7%; die Net-
toerwerbsquote (siehe Glossar) der Männer be-
trägt 90.6%, diejenige der Frauen 72.2%. 

Mit den Angaben aus der Volkszählung kann
eine Verteilung der Paarhaushalte nach dem Be-
schäftigungsgrad von Frau und Mann vorgenom-
men werden. Es werden Paarhaushalte mit Kindern
unter 15 Jahren und Paarhaushalte ohne Kinder
miteinander verglichen. 

Paarhaushalte mit Kindern unter 15 Jahren
Die Zahl der Paarhaushalte mit Kindern unter

15 Jahren beträgt im Jahr 2000 im Kanton Solo-
thurn 20’032. Für diese Haushalte kann ermittelt
werden, ob und zu welchem Grad Männer und
Frauen erwerbstätig sind (VZ; E02.05).

Um die Erwerbssituation von Kinderhaushal-
ten mit derjenigen von Paarhaushalten ohne Kin-
der vergleichen zu können, bedarf es einer Ein-
schränkung. Da zu letzteren auch Haushalte von
Pensionierten gehören, sind die beiden Kategorien
«Nichterwerbspersonen und Rentner/innen» und
«Übrige Nichterwerbspersonen» im Folgenden aus
der Auswertung ausgeschlossen, wie auch gleich-
geschlechtliche Paare.
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In Kinderhaushalten sind 94% der Männer
und 59% der Frauen erwerbstätig.

Tabelle 7.3: Verteilung der Haushalte mit ledi-
gen Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität
und Anzahl der Kinder, Kanton Solothurn, 2000

Quelle: VZ

Anteil der Haushalte nach der Anzahl
Kinder pro Haushaltsart, in %

Anzahl
ledige Kin-
der unter 
18 Jahren

Haushalte von
Schweizer Re-
ferenzperson

mit Schweizer
Partner/in oder
ohne Partner/in

Haushalte von
ausländischer

Referenzperson
mit Partner/in
(ausländischer

Herkunft) oder
ohne Partner/in

Alle
Haushalte

1 39 37 39
2 45 40 44
3 13 17 14
4 und mehr 3 6 3

Total 100 100 100

Bemerkungen:

Referenzperson: In der Volkszählung wurde für jeden Haus-
halt eine Referenzperson bestimmt. Diese
ist in der Regel diejenige Person des Haus-
haltes mit dem höchsten sozioprofessio-
nellen Status. Haben zwei Personen den
selben sozioprofessionellen Status, ist das
Alter und die angegebene Stellung im
Haushalt ausschlaggebend.

Alle Haushalte: Umfasst neben den beiden aufgeführten
Haushaltsarten noch «Haushalte von
Schweizer Referenzperson mit ausländi-
schem Partner oder ausländischer Partne-
rin» (Anteil 2000: 2.2%) und «Haushalte
von ausländischer Referenzperson mit
Schweizer Partner oder Schweizer Partne-
rin» (Anteil 2000: 3.0%).



Der Anteil der Männer in Kinderhaushalten,
die erwerbstätig sind, beträgt insgesamt 94%. Der
entsprechende Anteil liegt bei den Frauen bei 59%.
Der Kanton Solothurn repräsentiert hier genau die
Anteilswerte der gesamten Schweiz.

Dieser Unterschied zwischen den Geschlech-
tern verstärkt sich noch, wenn der Beschäftigungs-
grad einbezogen wird. Im Jahr 2000 beträgt im Kan-
ton Solothurn der Anteil der Haushalte mit einem
vollzeiterwerbstätigen Mann am Gesamt der Paar-
haushalte mit Kindern unter 15 Jahren rund 90%,
während in 13% der Paarhaushalte (mit Kindern
unter 15 Jahren) die Frau Vollzeit arbeitet. In 11%
der Paarhaushalte arbeiten Mann und Frau Vollzeit.

In 30% der Paarhaushalte ist die Frau nicht er-
werbstätig und verrichtet die Haushaltsarbeit, ge-
genüber einem Prozent der Haushalte, in denen
der Mann nicht erwerbstätig ist und die Haushalts-
arbeit erledigt (siehe Abbildung 7.3). 

Das «traditionelle» Haushaltsmodell (Mann
vollzeiterwerbstätig, Frau nichterwerbstätig und
für Haushaltsarbeit zuständig) trifft auf 28% aller
Paarhaushalte mit Kindern unter 15 Jahren zu.

Aus einer aktuellen Untersuchung zum Er-
werbsumfang von Eltern lässt sich folgender Zusam-
menhang für die Schweiz ergänzen: Die Erwerbs-
tätigkeit von Müttern steigt mit zunehmendem
Alter des Kindes bzw. des jüngsten Kindes an. Ist das
(jüngste) Kind im Kleinkinderalter (jünger als zwei
Jahre), so sind über 50% der Mütter nicht erwerbs-
tätig. Dieser Anteil sinkt im Schulalter des (jüngs-
ten) Kindes, also im Alter zwischen 7 und 15 Jahren,
auf 30%. Bei den Vätern hingegen ist kein Zusam-
menhang zwischen dem Alter der Kinder und dem
Erwerbsumfang feststellbar (vgl. Baumgartner und
Fux 2004,112ff.).

Paarhaushalte ohne Kinder
Die Grundgesamtheit der Paarhaushalte ohne

Kinder beträgt 22’602.

In diesen Paarhaushalten sind 62% der Frauen
erwerbstätig, während der Anteil bei den Män-
nern bei 76% liegt. Diese Anteile stimmen mit der
Erwerbssituation solcher Haushalte in der ganzen
Schweiz überein.

Bei den Paarhaushalten ohne Kinder beträgt
der Anteil der Haushalte mit einem vollzeiterwerbs-
tätigen Mann am Gesamt der Paarhaushalte oh-
ne Kinder rund 70%, in 34% der kinderlosen Paar-
haushalte arbeitet die Frau Vollzeit (siehe Abbil-
dung 7.4).

Abbildung 7.3: Verteilung der Erwerbstätig-
keit von Mann und Frau in Haushalten mit 
Kindern unter 15 Jahren, Kanton Solothurn
und Schweiz, 2000

Quelle: VZ

Bemerkung:
Auf die restlichen Kategorien entfallen 3 bis 7% (Lehrlinge,
Teilzeit ohne weitere Angaben, Erwerbstätigkeit ohne weite-
re Angaben, Nichterwerbspersonen in Ausbildung, Nicht-
erwerbspersonen und freiwillige Tätigkeit).
Basis: Paarhaushalte mit Kindern unter 15 Jahren, ohne 

Kategorien «Nichterwerbspersonen und Rent-
ner» und «übrige Nichterwerbspersonen»

In rund 31% der Haushalte arbeiten Mann
und Frau Vollzeit. In 28% der Haushalte arbeitet
die Frau Teilzeit (18% mit einem Pensum von 50 bis
89%, 10% mit einem Pensum unter 50%), während
in 6% der Haushalte der Mann Teilzeit arbeitet. In
30% der Haushalte ist die Frau nichterwerbstätig
und verrichtet die Haushaltsarbeit, in 16% der Haus-
halte ist der Mann nichterwerbstätig bzw. erledigt
die Haushaltsarbeit. 

Bei den Paaren ohne Kinder beträgt der An-
teil des «traditionellen» Haushaltsmodells (Mann
vollzeiterwerbstätig, Frau nichterwerbstätig und für
Haushaltsarbeit zuständig) 12%. In 13% der Haus-
halte sind Mann und Frau nichterwerbstätig bzw.
verrichten die Haushaltsarbeit.

Die entsprechenden Angaben für die Gesamt-
schweiz weichen nur unwesentlich (1 bis 3 Prozent-
punkte) von den Daten des Kantons Solothurn ab.
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Es gibt Haushalte von Paaren, die nie Kinder
hatten, und Paarhaushalte, aus denen die Kinder
bereits ausgezogen sind. Solche Situationen lassen
sich nur eingeschränkt miteinander vergleichen.
Bei den Paaren mit Kindern unter 15 Jahren dürfte
es sich grösstenteils um Personen unter 50 Jahren
handeln, während bei den Haushalten ohne Kinder
das Alter der Paare bis zum Pensionsalter reichen
kann. Auffällig bei den Haushalten ohne Kinder
ist der deutlich höhere Anteil von nichterwerbs-
tätigen Männern (die Haushaltsarbeit leisten) im
Gegensatz zu den Haushalten mit Kindern.

Abbildung 7.4: Verteilung der Erwerbstätigkeit
von Mann und Frau in Haushalten ohne Kinder,
Kanton Solothurn und Schweiz, 2000

Quelle: VZ

Bemerkung:
Auf die restlichen Kategorien entfallen 5 bis 7% (Lehrlin-
ge, Teilzeit ohne weitere Angaben, Erwerbstätigkeit ohne
weitere Angaben, Nichterwerbspersonen in Ausbildung,
Nichterwerbspersonen und freiwillige Tätigkeit).
Basis: Paarhaushalte ohne Kinder, ohne Kategorien

«Nichterwerbspersonen und Rentner» und «üb-
rige Nichterwerbspersonen»

7.3 Strukturelle Versorgung und Leistungen
Leistungen für Kinder und für Familien wer-

den im Folgenden entlang von fünf Bereichen vor-
gestellt. Dies sind Angebote der familienergänzen-
den Betreuung, Beratungsleistungen, gesetzlicher
Kinderschutz, institutionelle Angebote mit Ausrich-
tung auf Kinder und Jugendliche und finanzielle
Leistungen für Familien und Kinder.

7.3.1 Familienergänzende
Kinderbetreuung
Die familienergänzende Kinderbetreuung ist

ein wichtiges Element für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Gleichzeitig dient sie z.B. der So-
zialisation von Einzelkindern, der Integration von
fremdsprachigen Kindern oder von Kindern mit
Lernschwierigkeiten sowie der Chancengleichheit.

Unter dem Oberbegriff der familienergänzen-
den Kinderbetreuung werden folgende Angebote
zusammengefasst: Babysitting, Spielgruppe, Kinder-
tagesstätte (Krippe, Hort, Tagesheim), Mittagstisch,
Aufgabenhilfe, Tagesschule, Tageseltern.

Der Umfang und die Art einzelner Angebote
werden zunächst beschrieben, anschliessend wer-
den Formen familienergänzender Kinderbetreuung
anhand der Angaben aus einer Befragung vorge-
stellt (SAKE).

Angebot an familien-
ergänzenden Betreuungsplätzen
Im Jahr 2002 gibt es 409 Plätze in Kinderta-

gesstätten oder Kinderkrippen sowie 161 Plätze
in Tagesheimen oder Horten im Kanton (siehe Ta-
belle 7.4; E03.01). 
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Tabelle 7.4: Anzahl bestehende familienergän-
zende Betreuungsplätze nach Betreuungsart,
Kanton Solothurn (Bezirke), 2002

Quelle: FEB

Kindertages-
stätten/Kin-
derkrippen

Tageshei-
me/Horte

Bezirk A
n

za
h

l

To
ta

l 
Pl

ät
ze

A
n

za
h

l

To
ta

l 
Pl

ät
ze

Plätze total
in % der

Kinder unter
15 Jahren

Bucheggberg 0 0 0 0 0.0
Dorneck 1 15 0 0 0.4
Gäu 1 16 0 0 0.5
Gösgen 1 15 0 0 0.4
Lebern 3 76 1 30 1.6
Olten 6 109 1 22 1.7
Solothurn 6 125 1 15 6.8
Thal 0 0 0 0 0.0
Thierstein 1 18 1 18 1.4
Wasseramt 3 35 3 76 1.4

Kanton
Solothurn 22 409 7 161 1.4

Bemerkungen:
Bezirk Lebern ohne Grenchen
Kinder unter 15 Jahren: Anzahl im Jahr 2002 gemäss BEVO.



Die im Rahmen der Anstossfinanzierung des
Bundes zur Förderung familienergänzender Kin-
derbetreuung bewilligten Gesuche haben im Jahr
2003 zu 102 neuen Plätzen in den Gemeinden
Grenchen, Olten, Langendorf, Bettlach und Solo-
thurn geführt. In hängigen Gesuchen sind weitere
10 Plätze vorgesehen, 12 zusätzliche Plätze sind
durch verschiedene Fonds finanziert, sodass im
Jahr 2003 insgesamt 124 neue Betreuungsplätze ge-
schaffen wurden. Der grösste Teil davon (106 Plät-
ze) stellt neue Angebote dar, in einem Fall wird ein
bestehendes Angebot um 18 Plätze erweitert (FEB).

Insgesamt stehen im Jahr 2002 im Kanton So-
lothurn pro 100 Kinder unter 15 Jahren 1.4 Betreu-
ungsplätze zur Verfügung. Im Bezirk Solothurn
stehen für 100 Kinder unter 15 Jahren rund 7 Be-
treuungsplätze bereit, in den anderen Bezirken sind
es zwischen 0 und 2 Plätzen. Bezogen auf die Zahl
der Kinder unter 5 Jahren sind es kantonsweit 4.8
Plätze.

Eine aktuelle Bestandesaufnahme der familien-
ergänzenden Betreuungsangebote im Jahr 2004
zeigt auf, dass gegenüber 2002 ein Zuwachs zu ver-
zeichnen ist. Im Jahr 2004 sind es 485 Plätze in Kin-
dertagesstätten oder Kinderkrippen sowie 173
Plätze in Tagesheimen oder Horten im Kanton So-
lothurn. Damit stehen im Jahr 2004 1.6 Betreuungs-
plätze pro 100 Kinder unter 15 Jahren bzw. 5.7 pro
100 Kinder unter 5 Jahren zur Verfügung (FEB).

Inanspruchnahme familien-
ergänzender Kinderbetreuung
Für den Espace Mittelland (siehe Glossar) kann

ermittelt werden, wie viele Haushalte mit Kindern
regelmässig eine familienergänzende Kinderbe-
treuung in Anspruch nehmen. Da die Betreuungs-
situation nach Alter der Kinder variiert, wird im
Folgenden unterschieden zwischen Haushalten mit
Kindern unter 15 Jahren und als Teilgruppe davon
jenen Haushalten mit Kindern unter 5 Jahren. Im
Espace Mittelland umfasst die erste Gruppe 394’000
Haushalte, wobei in 141’000 Haushalten ein oder
mehrere Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren leben. 

In rund 28% (Schweiz: 27%) der Haushalte
im Espace Mittelland mit Kindern unter 15 Jahren
wird eine regelmässige familienergänzende Kinder-
betreuung (ausserhalb der obligatorischen Schule
und des Kindergartens) in Anspruch genommen
(SAKE, gewichtete Daten; E03.02). Am stärksten hel-

fen hierbei verwandte Personen – wie z.B. Gross-
eltern – mit, während institutionelle Angebote
wie Kinderkrippen, Tageskindergarten oder -schule
noch 5% dieser Haushalte bei der Kinderbetreuung
regelmässig unterstützen (siehe Tabelle 7.5).

Der Anteil jener Haushalte, welche die Be-
treuung der Kinder meist selber übernehmen, sinkt
bei Kleinkindern im Vorschulalter deutlich. Für Haus-
halte mit Kindern unter 5 Jahren sind es bereits 47%
der Haushalte, die regelmässig auf eine familien-
ergänzende Kinderbetreuung zählen. Gegenüber
der gesamtschweizerischen Situation ist dieser An-
teil sogar überdurchschnittlich (42%). 

Auch bei Kindern im Vorschulalter sind Ver-
wandte die wichtigsten Bezugspersonen im Espace
Mittelland. Bei rund 29% der Haushalte engagie-
ren sie sich regelmässig in der Kinderbetreuung. Der
Anteil der institutionellen Betreuung beträgt 11%  
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Familienergänzende Kinderbetreuungsan-
gebote konzentrieren sich auf die Bezirke
Solothurn, Olten und Lebern (2002).

47% der Haushalte mit Kindern unter 5
Jahren im Espace Mittelland lassen ihre
Kinder (regelmässig) extern betreuen, am
häufigsten von verwandten Personen.

Tabelle 7.5: Anteil der Haushalte, die familien-
ergänzende Kinderbetreuung beanspruchen, an
allen Haushalten nach Alter der Kinder, Espace
Mittelland und Schweiz, 2003

Quelle: SAKE, gewichtete Daten

Anteil in % der Haushaltsart

Espace
Mittelland Schweiz
Haushalte mit Kindern unter …

Kriterium
15

Jahren
5

Jahren
15

Jahren
5

Jahren
externe Kinder-
betreuung 28 47 27 42

Art der Betreuung:
Verwandte,
z.B. Grosseltern 16 29 14 23
Kinderkrippe, Tages-
kindergarten, -schule 5 11 6 11

Bekannte,
Nachbarn,
Nachbarinnen 3 4 3 4
Tagesmutter,
Pflegefamilie 3 6 4 6

Bemerkung:
Es konnten maximal 3 Betreuungsarten genannt werden.



und rangiert deutlich vor der Hilfe von Nachbarn,
Nachbarinnen und Bekannten sowie Tagesmutter
und Pflegefamilien. 

Nur wenige Haushalte mit Kindern unter 15
Jahren, nämlich rund 9%, zählen regelmässig auf
zwei verschiedene Betreuungsarten.

7.3.2 Beratungs- und 
Vermittlungsangebote
Die Zahl der Institutionen im Kanton Solo-

thurn, die sich für Familien und Kinder engagieren,
ist gross und es kann nachfolgend nur ein Teil da-
von beschrieben werden. Hingegen wird nachfol-
gend eine, ebenfalls unvollständige, Liste der ambu-
lanten Angebote vorgestellt, die im Kanton Solo-
thurn verfügbar sind:

■ Freiwillige, ambulante Angebote werden z.B.
von den kirchlichen Beratungsdiensten, der
Pro Juventute, weiteren Hilfswerken, der Dar-
gebotenen Hand, regionalen Jugendfürsorge-
vereinen oder der Winterhilfe erbracht.

■ Gesetzlich geregelte ambulante Angebote um-
fassen z.B. die Säuglingsfürsorge, die Familien-
beratungen, den Verein für Ehe- und Lebens-
beratung (VEL), den kantonalen jugendpsy-
chiatrischen Dienst (KJPD), den schulpädago-
gischen Dienst (SPD), die Opferberatung, die
Fachstelle Kindesschutz, die Pro Infirmis, die
Familienbegleitung der KOMPASS.

Im Folgenden werden drei dieser Beratungs-
angebote im Kanton Solothurn exemplarisch be-
schrieben. Zum einen die amteiweise organisierten
Familienberatungsstellen (teilweise auch Sozialbe-
ratungen genannt), zum anderen die Pro Juventute
als ein nicht-staatliches Beratungsangebot. Zudem
wird das Angebot der Fachstelle KOMPASS vorge-
stellt. Auf die Aktivitäten des Vereins «Ehe- und Le-
bensberatung Kanton Solothurn» (VEL) wurde be-
reits an anderer Stelle näher eingegangen (siehe
Kapitel Soziale Sicherungssysteme).

Familienberatungsstellen
Die Familienberatungsstellen im Kanton Solo-

thurn sind unterschiedlich organisiert, es finden sich
Vereine und Zweckverbände von Gemeinden als Or-
ganisationsform. Finanziert werden die Familien-
beratungsstellen durch die Gemeinden der jewei-
ligen Amtei. Die Familienberatungsstellen bieten
verschiedene, auf die jeweilige Amtei beschränkte,
Dienstleistungen an. 

Je nach Angebotsstruktur umfassen diese
Dienstleistungen z.B. die Bereiche Information, Tria-
ge, Kurz- und Soforthilfe, Familienberatung, Finanz-

beratung, Kindesschutz, Erwachsenenschutz, Pfle-
gekinderwesen, Abklärungs- und Gutachtenstä-
tigkeit. Die Familienberatung Solothurn-Lebern
koordiniert das Angebot der begleiteten Besuchs-
sonntage für den ganzen Kanton Solothurn und
den angrenzenden Oberaargau (K-FAMBERA-S-L;
E04.01).

Beispiel Sozialberatung
Dorneck-Thierstein
Die vorliegenden Jahresstatistiken der einzel-

nen Familienberatungsstellen lassen sich nicht mit-
einander vergleichen. Am Beispiel der Sozialbera-
tungsstelle Dorneck-Thierstein (K-FAMBERA-D-T)
werden die Leistungen der Familienberatungsstel-
len vorgestellt, wobei diese nicht repräsentativ für
die anderen Familienberatungsstellen im Kanton
Solothurn sind (E07.01). 

Anzahl und Geschlecht
der Klienten und Klientinnen 
Im Jahr 2003 werden 260 Klienten und Klien-

tinnen in der Sozialberatung Dorneck-Thierstein
beraten, davon sind 51% Männer und 49% Frauen.

Gründe für die Beratung
Die Gründe für das Aufsuchen der Beratungs-

stelle sind in 43% der Fälle finanzieller Art, bei 41%
geht es um familiäre Fragen. Gesundheitliche Grün-
de liegen in 12% der Fälle vor und 3% betreffen
andere Gründe.

Mandate
In knapp der Hälfte der Fälle (46%) handelt

es sich um freiwillige Sozialberatung. Fast ein Vier-
tel (23%) betrifft die gesetzliche Sozialberatung,
17% der Fälle machen Beistandschaften aus. Wei-
tere 9% entfallen auf gerichtliche Verfügungen
und 6% auf Vormundschaften. 

Alter
Rund ein Viertel (26%) der Klienten und Klien-

tinnen sind jünger als 24 Jahre, 39% sind zwischen
24 und 43 Jahre alt, ein Viertel ist zwischen 44 und
63 Jahre alt. Der Anteil der über 63-Jährigen be-
trägt 3%, bei 7% fehlen Angaben zum Alter.

Pro Juventute
Die Pro Juventute verfügt in allen Bezirken

des Kantons über Kontaktpersonen, wobei in eini-
gen Bezirken eigentliche Anlaufstellen für Kinder,
Jugendliche und Eltern vorhanden sind, während
in anderen Bezirken die Vermittlung finanzieller
Hilfe den Schwerpunkt bildet (K-PROJUV; E04.02). 

Ein weiteres Angebot der Pro Juventute stel-
len die Elternbriefe dar, die sich an Eltern eines
ersten Kindes richten und Informationen zu des-
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sen Entwicklung vermitteln. Diese Ratgeber er-
scheinen zeitlich gestaffelt und umfassen insge-
samt die ersten sechs Lebensjahre eines Kindes.

Ein schweizweites Angebot der Pro Juventu-
te besteht im nationalen Telefonberatungsdienst
für Kinder und Jugendliche unter der Telefonnum-
mer 147. Diese unentgeltliche Dienstleistung steht
rund um die Uhr zur Verfügung und erlaubt es Kin-
dern und Jugendlichen, über Fragen zur Familie,
zur Schule, zu Beziehungen oder zu Sucht oder Ge-
walt zu reden.

Fachstelle KOMPASS
Die Fachstelle KOMPASS erbringt im Auftrag

des Kantons Solothurn verschiedene Dienstleistun-
gen für Kinder, Jugendliche und Familien und be-
steht seit1994. Die drei Hauptarbeitsbereiche um-
fassen Beratung und Information, Familienbeglei-
tung und Platzierung in Familien (vgl. KOMPASS
2004). 

Die Beratung und Information von KOMPASS
richtet sich an Eltern, Behörden und weitere Inte-
ressierte, mit dem Ziel, Fragen zur Entwicklung und
Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu be-
antworten. Dazu werden laufend Kurse für Eltern
angeboten, die auf die altersspezifischen Bedürf-
nisse der Kinder und Jugendlichen eingehen. 

Im Jahr 2003 starten 12 Elternkurse, die sich
jeweils über rund fünf Monate erstrecken, mit ins-
gesamt 150 Teilnehmenden. Im Jahr 2004 nehmen
81 Personen an 8 Elternkursen teil. Der Aufwand
für telefonische Kurzberatungen und Triage beläuft
sich im Jahr 2004 auf 176 Stunden.

Die Familienbegleitung als ein sozialpädago-
gisches Instrument bezeichnet den vorübergehen-
den Einsatz einer Fachperson in einer Familie mit
einer belastenden Situation. Durch Anleitung, Bera-
tung und Entlastungsangebote möchte die Familien-
begleitung die Fähigkeit der Eltern fördern, ihre
Kinder zu erziehen und die Schwierigkeiten des All-
tags selbstständig zu bewältigen. 

Im Jahr 2004 werden 66 Einsätze der Familien-
begleitung gezählt, davon konnten 31 Fälle abge-
schlossen werden. Der dafür benötigte Stunden-
aufwand beläuft sich auf rund 4’000 Stunden.

Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebens-
situationen können kurzfristig, als Kriseninterven-
tion, in geeigneten Familien platziert werden. Die
Platzierungen sind als Übergangslösungen ge-
dacht und dauern in der Regel nicht länger als drei
Monate. In dieser Zeit werden die Situation der be-
troffenen Kinder und Jugendlichen geklärt und
Lösungsschritte erarbeitet. Eine längerfristige Plat-
zierung kann der Krisenintervention folgen, falls
dies von den beteiligten Personen als geeignete
Lösung betrachtet wird. Dazu werden Pflegever-
träge, welche längerfristige Ziele definieren, ab-
geschlossen.

Im Jahr 2004 werden 7’147 Aufenthaltstage
im Rahmen der Platzierung in Familien gezählt, die
Gesamtzahl der Platzierungen, 35, setzt sich aus
16 Platzierungen aus den Vorjahren und 19 des lau-
fenden Jahres zusammen. Die Mehrheit der platzier-
ten Kinder und Jugendlichen ist weiblichen Ge-
schlechts. Von den 35 platzierten Personen im Jahr
2004 sind 10 jünger als 6 Jahre, 7 sind zwischen 7
und 12 Jahre alt und 18 sind 13 Jahre alt oder älter.

7.3.3 Gesetzlicher Kinderschutz
Im Bereich des gesetzlichen Kinderschutzes

(auf Grundlage des Zivilgesetzbuchs) werden das
Pflegkinderwesen sowie vormundschaftliche Mass-
nahmen – insbesondere im Kindesschutz – thema-
tisiert.

Pflegekinderwesen
Die Betreuung von Kindern, die nicht bei ihren

leiblichen Eltern aufwachsen oder in bestimmten
Zeiten nicht von den Eltern betreut werden, kann
nach drei Formen der Pflege unterschieden wer-
den: Tagespflege, Familienpflege und Heimpfle-
ge. Die Oberämter im Kanton sind für die Aufsicht
über entsprechende Pflegeverhältnisse zuständig.
Im Falle der Heimpflege ist für Einrichtungen, die
mehr als fünf Pflegekinder (während des ganzen
Tages) betreuen, eine Heimpflegebewilligung durch
das Oberamt erforderlich. Bei Kinderkrippen oder
-horten, die mehr als fünf unter 12-jährige Kinder
tagsüber zur Betreuung aufnehmen, bedarf es ei-
ner Bewilligung durch das Oberamt.

Tagespflege
In der Tagespflege werden Kinder und Jugend-

liche tagsüber im Haushalt einer anderen Familie,
bei so genannten Tagesmüttern (bzw. -eltern) be-
treut. Diese Form der Betreuung unterliegt einer
Meldepflicht an das Oberamt. Im Jahr 2003 befin-
den sich im Kanton Solothurn 180 Kinder (unter
12 Jahren) bei Tageseltern in Tagespflege (PKA;
E05.01).
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Über die Fachstelle KOMPASS sind im Jahr
2004 35 Kinder oder Jugendliche in Familien
platziert.



Vormundschaftliche Massnahmen
Das Schweizer Vormundschaftsrecht (nach

ZGB) kennt eine Reihe von Massnahmen, die zum
Wohle und zum Schutz von Kindern bzw. Jugend-
lichen (bis zur Mündigkeit mit 18 Jahren) erlassen
werden können. Für die Umsetzung von Kindes-
schutzmassnahmen sind die Vormundschaftsbe-
hörden der Einwohnergemeinden zuständig.

Die Statistik zur Vormundschaftspflege (K-
VORM) im Kantonsgebiet von Solothurn informiert,
wie viele Personen innerhalb eines Jahres durch
rechtskräftige vormundschaftliche Massnahmen
betroffen sind und wie viele entsprechende Mass-
nahmen innerhalb eines Kalenderjahres neu an-
geordnet werden (E06.01).

Die häufigste Kindesschutzmassnahme ist die
Beistandschaft (Art. 308 ZGB), die mit besonderen
Befugnissen ausgestattet oder durch eine Einschrän-
kung der elterlichen Sorge ergänzt sein kann. Im
Jahr 2003 ist 786 Kindern und Jugendlichen ein Bei-
stand zur Seite gestellt, der die Eltern in ihrer Erzie-
hung und Betreuung unterstützt. Gegenüber 1999
(677 betroffene Personen) ist dies ein Zuwachs von
16%. Von 1999 bis 2003 wurden jährlich zwischen
143 und 197 neue Beistandschaften errichtet. 

Deutlich seltener greifen die Behörden auf
so genannte geeignete Massnahmen zum Schutze
eines Kindes (Art. 307 ZGB) zurück, indem sie Mah-
nungen oder Weisungen erlassen oder Auskunfts-
personen bzw. -stellen einschalten. Von diesen Mass-
nahmen wird von 1999 bis 2003 zwischen sechs bis
zehn Mal jährlich Gebrauch gemacht. 

Wenn das Kindeswohl gefährdet ist und kei-
ne alternativen Möglichkeiten zur Verfügung ste-
hen, ist eine Fremdunterbringung in einer Pflege-
familie oder einem Heim notwendig. Die Aufhe-
bung der elterlichen Obhut (nach Art. 310 ZGB), die
mit einer Beistandschaft für die betroffenen Kinder
verbunden sein kann (Art. 308 ZGB), wird im Kan-
ton Solothurn im Jahr 2003 in 19 Fällen nötig. Die
Zahl der Kinder und Jugendlichen, die 2003 auf-
grund der (rechtskräftigen) Aufhebung der elterli-
chen Obhut fremdplatziert sind, beträgt insgesamt
87. Gegenüber 1999 entspricht dies einer Zunahme
von 67%. 

Der gravierendste Eingriff in eine Familie, den
die Kindesschutzmassnahmen vorsehen, nämlich
der Entzug der elterlichen Sorge (Art. 311/ 312), ist
äusserst selten. Im Jahr 2003 gibt es keinen ent-
sprechenden Entscheid einer Vormundschaftsbe-
hörde im Kanton Solothurn.

Neben den genannten Massnahmen können
Vormundschaftsbehörden auch zwecks Schutz oder
Verwaltung des Vermögens von Kindern, Feststel-
lung der Vaterschaft oder zur Vertretung von Kin-
dern im Scheidungsverfahren aktiv werden. 

Bis zur Vollendung des 18. Altersjahres kann
für Kinder und Jugendliche vorübergehend – pri-
mär zur Vertretung von Kindesinteressen – eine Bei-
standschaft (Art. 392) eingerichtet werden. Im Jahr
2003 sind es 43 solche Vertretungsbeistandschaf-
ten. Wenn die elterliche Sorge entzogen ist oder
nicht mehr besteht (z.B. beim Tod der Eltern), muss
ein Vormund bestellt werden (Art. 368 ZGB). Im
Jahr 2003 sind 18 Kinder bzw. Jugendliche neu un-
ter Vormundschaft gestellt worden.
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Neuerungen im Adoptionsrecht

Am 1. Januar 2003 ist die Schweiz dem Haa-
ger Adoptionsabkommen beigetreten, wel-
ches die Abklärungen und Verfahren im
Vorfeld einer Adoption regelt. Damit sollen
das zwischenstaatliche Verfahren verbessert
und der Kinderhandel bekämpft werden.

Das Einführungsgesetz zum Haager Adop-
tionsabkommen hat auch Änderungen im
Zivilgesetzbuch und bei der eidgenössi-
schen Pflegekinderverordnung zur Folge.
Für den Kanton Solothurn bedeutet dies:
Ab dem 1. Januar 2003 ist neu das Amt für
Gemeinden und soziale Sicherheit (AGS)
als zentrale Bewilligungsbehörde für alle
Adoptionen von Kindern aus dem In- und
Ausland zuständig. Die Oberämter sind wei-
terhin für die Bewilligung von Pflegever-
hältnissen ohne Adoptionszweck verant-
wortlich.

Quelle: Amt für Gemeinden
und soziale Sicherheit 2005

Familienpflege
Bei der Familienpflege werden Kinder oder

Jugendliche zur Pflege und Erziehung in einem
Haushalt aufgenommen, das Oberamt erteilt die
dafür nötige Pflegekinderbewilligung. Im Jahr 2003
sind im Kanton 130 Kinder oder Jugendliche (bis
zum 16. Geburtstag) in Familienpflege unterge-
bracht (PKA; E05.02). 

Adoptionen
Insgesamt sind im Jahr 2003 17 Kinder oder

Jugendliche neu adoptiert worden (PKA; E05.03).



7.3.4 Institutionen
Unter dem Begriff Institutionen werden für

den Kinder- und Jugendbereich im Folgenden
zwei ausgewählte Angebotsfelder skizziert, näm-
lich Sonderschulen und weitere Kinder- und Ju-
gendheime. 

Sonderschulen
Die Sonderschulung als Oberbegriff für ver-

schiedene sonderschulische Angebote basiert zum
einen auf Angeboten, die im Rahmen der öffent-
lichen Volksschule (Regelschule) geleistet werden.
Darunter fallen Schulungen mit besonderem Lehr-
plan, die in Sonderklassen (Einschulungs-, Klein-
oder Werkklassen) umgesetzt werden (vgl. Depar-
tement für Bildung und Kultur 2005,11), wie auch
individuelle ambulante Förderangebote (z.B. heil-
pädagogischer Stützunterricht, Logopädie oder Le-
gasthenietherapie). 

Zum anderen, und im Folgenden im Zentrum,
findet Sonderschulung in eigenständigen Institutio-
nen statt, die in heilpädagogischen Sonderschulen
der Gemeinden und Sonderschulheimen zu unter-
teilen sind. Diese Schulen richten sich ausschliesslich

an Schüler/innen mit Behinderungen (gemäss Defi-
nition der IV; vgl. Departement für Bildung und Kul-
tur 2005, 11) und werden entsprechend von der IV
mitfinanziert. Die Zahl der Sonderschüler/innen prä-
sentiert sich im Jahr 2004 wie folgt:

In den sieben Sonderschulheimen im Kanton
Solothurn (in den Gemeinden Kriegstetten, Gren-
chen, Buchegg, Gempen, Deitingen und Biberist)
und in der kantonalen kinder- und jugendpsychia-
trischen Klinik werden 447 Kinder und Jugendliche
betreut. In den fünf heilpädagogischen Sonder-
schulen der Gemeinden (in Balsthal, Breitenbach,
Grenchen, Olten und Solothurn) sind es 303 Kinder
(Stichtag: 23. Juni 2004; K-SONDER; E04.03). Von
diesen 750 Schülern und Schülerinnen haben 620
ihren Wohnsitz im Kanton Solothurn und 130 in ei-
nem anderen Kanton. Zum gleichen Zeitpunkt sind
176 Solothurner Schüler/innen in ausserkantonalen
Institutionen untergebracht (K-SONDER; E07.02).
Somit werden am Stichtag insgesamt 796 Solothur-
ner Schüler und Schülerinnen in Sonderschulen be-
treut. Dies entspricht einem Anteil von 3.2% am
Total der Volksschulkinder des Jahrs 2003/2004.

Weitere Kinder- und Jugendheime
Besondere Lernbedürfnisse sind nur ein mög-

licher Grund, dass Kinder und Jugendliche in Insti-
tutionen im Kanton Solothurn wohnen. Neben der
Sonderschulung sind Kinder und Jugendliche auch
aufgrund besonderer Verhaltensschwierigkeiten,
einer jugendstrafrechtlichen Massnahme oder aus
Gründen des Kindesschutzes platziert.

Der Kanton Solothurn kennt insgesamt fünf
Kinder- und Jugendheime (in Derendingen [2]),
Olten, Hägendorf und Wisen). Für Kinder und Ju-
gendliche, deren Platzierung primär nicht durch
die Invalidenversicherung finanziert wird, stehen
im Jahr 2003 insgesamt 54 Plätze zur Verfügung
(K-IV-PLATZ; E07.03). 

Wie weit diese Plätze von Kindern und Ju-
gendlichen aus dem Kanton Solothurn belegt sind,
kann nicht eruiert werden. Aufgrund einer interkan-
tonalen Heimvereinbarung steht dieses Angebot
grundsätzlich auch Kindern und Jugendlichen aus
anderen Kantonen offen. Aufgrund des Control-
lings im Rahmen der interkantonalen Heimverein-
barung kann zudem eruiert werden, dass ein mass-
geblicher Anteil der in Institutionen lebenden So-
lothurner Kinder und Jugendlichen in anderen
Kantonen platziert sind. Im Jahr 2003 sind es 30 So-
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Neue Fachstelle Kindesschutz

Am 1. Januar 2005 hat im Kanton Solothurn
die Fachstelle Kindesschutz in Olten ihre
Arbeit aufgenommen. 

Mit dieser Fachstelle steht nunmehr eine
professionelle Anlaufstelle für verschiede-
ne Formen der Kindsmisshandlung zur Ver-
fügung. Die Trägerschaft bildet der Zweck-
verband Familienberatung und Mütter-
Väter-Beratung Olten-Gösgen, der mit dem
Kanton Solothurn eine Leistungsvereinba-
rung abgeschlossen hat. 

Die Fachstelle, die gleichermassen beratend,
koordinierend wie auch präventiv durch
Öffentlichkeitsarbeit tätig ist, wird zunächst
als Pilotprojekt bis 2007 geführt.

Quelle: Kanton Solothurn 2005

Gegenüber 1999 hat die Zahl der fremd-
platzierten Kinder und Jugendlichen um
67% zugenommen (2003: 87 Fremdplatzie-
rungen).

Im Jahr 2004 werden 3.2% der Volksschul-
kinder in Sonderschulen betreut.



lothurner Kinder und Jugendliche bis zum 15. Ge-
burtstag (Jahrgänge 1989 –2003), die in ausserkan-
tonalen Heimen betreut und deren Aufenthalt nicht
durch die IV finanziert werden (K-IV-EXPLATZ).

7.3.5 Finanzielle Leistungen
Der Kern jener Transferleistungen, welche in

besonderem Mass auf den Ausgleich der spezifischen
finanziellen Belastungen von Haushalten mit Kin-
dern ausgerichtet sind, umfasst Familienzulagen
und Steuerabzüge für Familien bzw. für die Kosten
familienergänzender Betreuung. Im Folgenden
stehen diese beiden Unterstützungsleistungen im
Vordergrund. 

Es gibt jedoch eine Reihe von weiteren finan-
ziellen Leistungen, welche für Familien eine gros-
se Bedeutung haben können. Zu den familienpo-
litisch begründeten Transfers zählen Stipendien,
Erziehungsgutschriften in der AHV und die verbil-
ligte Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen
(vgl. Bauer & Baumann 2004, 22). Wenngleich nicht
direkt für Familien konzipiert, sind die Prämien-
verbilligung bei der Krankenversicherung und die
Sozialhilfe weitere wichtige finanzielle Hilfen ge-
rade für Familien (siehe hierzu Kapitel Armut). 

Kinder- und Geburtszulagen
Kinder- und Geburtszulagen stehen im Kan-

ton Solothurn grundsätzlich unselbstständig er-
werbenden Personen (Arbeitnehmenden) sowie
Selbstständigerwerbenden in der Landwirtschaft
zu. Für Arbeitnehmende beträgt die einmalige Ge-
burtszulage 600 Franken, die Kinderzulage monat-
lich 175 Franken (im Jahr 2004) und seit dem 1. Ja-
nuar 2005 190 Franken pro Kind. 

Betrachtet man die Höhe der Kinderzulagen
im interkantonalen Vergleich, so liegt der Kanton
Solothurn im Jahr 2004 im Mittelfeld. Ein Vergleich,
der nur Zulagen für das erste Kind berücksichtigt,
zeigt, dass 11 Kantone weniger als 175 Franken mo-
natlich auszahlen. 14 Kantone kennen gleich hohe
oder höhere Kinderzulagen als der Kanton Solo-
thurn (vgl. Zentralstelle für Familienfragen 2004).

In der Landwirtschaft betragen im Jahr 2004
die Zulagen 170 bzw. 190 Franken für die ersten bei-
den Kinder (siehe Kapitel Soziale Sicherungssys-
teme).
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11 Kantone zahlen im Jahr 2004 tiefere Kin-
derzulagen als der Kanton Solothurn.

«Tessiner Modell»
– Ergänzungsleistungen für
einkommensschwache Familien

In der Schweiz kennen insgesamt zwölf
Kantone Unterstützungsleistungen, welche
bedarfsabhängige Finanzhilfen an Eltern
bzw. Familien ausrichten (vgl. Bundesamt
für Sozialversicherung 2004).

Der Kanton Tessin hat das am besten aus-
gebaute Unterstützungssystem, das als «Tes-
siner Modell» bekannt ist und dessen Ein-
führung auch im Parlament in Bern disku-
tiert wird. 

Es basiert zum einen auf einer Ergänzungs-
zulage. Sie sichert das Existenzminimum
von Kindern unter 15 Jahren und orientiert
sich an den Minimalbeiträgen der Ergän-
zungsleistungen.

Für Haushalte mit Kleinkindern von 0 bis 2
Jahren (bis zum dritten Geburtstag) und
einem Haushaltseinkommen, das trotz Er-
gänzungszulage unter dem Existenzmini-
mum liegt, wird eine Kleinkinderzulage
ausgerichtet. Diese Zulage sichert das Ein-
kommen auch der Eltern, indem die Diffe-
renz zwischen verfügbarem Einkommen
und dem Existenzminimum gemäss Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV abgegolten
wird. Die Finanzhilfen für Kinder bzw. Fa-
milien sind wie Ergänzungsleistungen or-
ganisiert, auf die grundsätzlich ein Rechts-
anspruch besteht.

Das Tessiner Modell stützt sich auch auf ein
ausgebautes Angebot an familienergän-
zenden Betreuungsplätzen. Für Kinder ab
drei Jahren steht die «scuola dell’infanzia»
offen. Die Kosten für familienergänzende
Betreuung werden zudem bei der Berech-
nung der Zulagen als Ausgaben anerkannt. 

Quelle: Hüttner & Bauer 2004, 20f.



Die Auszahlung der Kinder- und Familienzu-
lagen erfolgt über die Ausgleichskassen. Neben der
Familienausgleichskasse des Kantons ist eine Reihe
von Ausgleichskassen von Verbänden und Unter-
nehmen für Arbeitnehmende (ausserhalb der Land-
wirtschaft) zuständig, deren Statistiken jedoch nicht
zusammengeführt sind.

Die Angaben der Familienausgleichskasse des
Kantons Solothurn geben somit nur einen Eindruck
der Zahl der unterstützten Kinder bzw. Arbeitneh-
menden. Per 31. Dezember 2003 werden 272 Zu-
lagen an Landwirte und landwirtschaftliche Arbeit-
nehmende ausgerichtet. Zudem werden 11’355 Fa-
milien von Arbeitnehmenden mit insgesamt 20’713
Kindern monatlich unterstützt.

Steuerabzüge
Auch über Steuerabzüge für unmündige Kin-

der werden Familien finanziell entlastet (zu diesem
Effekt siehe auch Kapitel Einkommen und Vermö-
gen). Der Steuerabzug beträgt im Jahr 2004 5’200
Franken (Staatssteuer) bzw. 5’600 Franken (Bundes-
steuer) pro Kind, ebenso für Kinder oder Jugend-
liche in Ausbildung, für deren Unterhalt die Eltern
aufkommen. Zur Einschätzung der Grössenordnung
der Kinderabzüge können Angaben für den Kan-
ton Solothurn aus der Statistik der direkten Bundes-
steuer für die Steuerjahre 1999/2000 beigezogen
werden. Für diese beiden Jahre belaufen sich die
Kinderabzüge der direkten Bundessteuer im Kan-
ton Solothurn auf rund 296 Millionen Franken
(DBST; E07.04), wenn die Normal- und Spezialfälle
der Steuererklärungen berücksichtigt werden (sie-
he auch Kapitel Einkommen und Vermögen).

Für Kosten der Fremdbetreuung von Kindern
unter 15 Jahren, aufgrund von Erwerbstätigkeit
oder Invalidität der Eltern, können im Jahr 2004 pro
Kind 2’200 Franken bei der Staatssteuer abgezo-
gen werden, sofern die tatsächlichen Kosten diesen
Betrag erreichen oder übersteigen. Die Bundes-
steuer kennt keinen Abzug für Kinderbetreuungs-
kosten.

Verheiratete Paare können einen Doppelver-
dienerabzug geltend machen, sofern beide Perso-
nen erwerbstätig sind. Der Abzug beträgt höchstens
1’000 Franken bei der Staatssteuer und höchstens
7’000 Franken bei der Bundessteuer (2003). Für die
Steuerjahre 1999/2000 belaufen sich die Doppel-
verdienerabzüge der direkten Bundessteuer im
Kanton Solothurn auf rund 157 Millionen Franken,
davon werden 63 Millionen Franken von verheira-
teten Paaren ohne Kinder und 94 Millionen Franken
von Ehepaaren mit Kindern abgezogen (Normal-
und Sonderfälle, DBST). 

7.4 Erfolge in der Familienunterstützung
Der Erfolg der unterschiedlichen Massnahmen

im Bereich von Familie und Kindern wird anhand
der Wohnqualität von Familien, der ökonomischen
Situation und der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf beschrieben.

7.4.1 Wohnqualität der Familien
Zur Beurteilung der Wohnqualität von Fami-

lien werden Angaben aus der Gesundheitsbefra-
gung (SGB) verwendet. Dabei werden Haushalte mit
Kindern unter 15 Jahren mit den Haushalten ohne
Kinder unter 15 Jahren verglichen (bzw. genauer:
Es werden die Personen in Haushalten mit Kindern
unter 15 Jahren den Personen in Haushalten ohne
Kinder unter 15 Jahren gegenübergestellt). Im Fol-
genden wird von Haushalten mit oder ohne Kin-
der unter 15 Jahren gesprochen, auch wenn es sich
um die Personen handelt, die in solchen Haushal-
ten leben.

Anzahl Zimmer pro Person
Im Jahr 2002 verfügen im Kanton Solothurn

rund 51% (Schweiz: 50%) der Haushalte mit Kin-
dern unter 15 Jahren über mehr als ein Zimmer pro
Person, gegenüber 90% (86%) der Haushalte ohne
Kinder unter 15 Jahren. Genau ein Zimmer oder we-
niger pro Person weisen 49% (50%) der Haushalte
mit Kindern unter 15 Jahren auf, während dieser
Anteil bei den Haushalten ohne Kinder unter 15 Jah-
ren 10% (14%) beträgt (siehe Tabelle 7.6; E08.01).
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Tabelle 7.6: Verteilung der Haushalte
nach der Anzahl Zimmer pro Person,
Kanton Solothurn und Schweiz, 2002

Quelle: SGB, gewichtete Daten
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Schweizweit wird menschlicher Lärm und Auto-
lärm als Störquelle häufiger von Haushalten ohne
Kinder unter 15 Jahren genannt im Vergleich zu den
Haushalten mit Kindern unter 15 Jahren (+3.8 bzw.
4.3 Prozentpunkte; SGB, gewichtete Daten; E08.02).

Wohneigentum
Die Haushaltsarten im Kanton Solothurn unter-

scheiden sich hinsichtlich der Eigentumsform prak-
tisch nicht: 57% (Schweiz: 47%) der Haushalte mit
Kindern unter 15 Jahren besitzen im Jahr 2002 die
Wohnung oder das Haus, das sie bewohnen, gegen-
über 59% (46%) der Haushalte ohne Kinder unter
15 Jahren. Umgekehrt wohnen 43% bzw. 41% der
Haushalte zur Miete, schweizweit sind es 53 bzw.
54% (SGB, gewichtete Daten; E08.03).

Zufriedenheit mit der Wohnsituation 
Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation kann

ebenfalls nach Haushaltssituation aufgeschlüsselt
werden. Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren
im Kanton Solothurn stufen ihre Zufriedenheit auf
einer Skala von 0 («überhaupt nicht zufrieden») bis
10 («sehr zufrieden») durchschnittlich mit 8.3
(Schweiz: 8.1) ein. Die Haushalte ohne Kinder un-
ter 15 Jahren äussern sich praktisch gleich zufrie-
den, im Durchschnitt beurteilen sie ihre Zufrieden-
heit mit 8.5 (Schweiz: 8.5; SGB, gewichtete Daten;
E08.04).

7.4.2 Ökonomische Situation
Die ökonomische Situation von Familien kann

aufgrund des Haushaltseinkommens und des An-
teils an Bezügern und Bezügerinnen von Sozial-
hilfe ermittelt werden. 

Haushaltseinkommen von Familien
Das Netto-Haushaltseinkommen gibt einen

ersten Eindruck von der Kaufkraft der Haushalte.
Es berücksichtigt die Summe der effektiven Ein-
kommen vor Abzug der Steuern.

Von Interesse ist hierbei der Unterschied zwi-
schen Haushalten mit Kindern unter 15 Jahren und
den Haushalten ohne Kinder unter 15 Jahren.

Erstere, also Haushalte mit Kindern unter 15
Jahren, verfügen durchschnittlich über ein monat-
liches Netto-Haushaltseinkommen von rund 7’120
Franken (Schweiz: 7’450 Franken). Dieser Betrag liegt
über dem Mittel für Haushalte ohne Kinder unter
15 Jahren, das bei 6’720 Franken liegt (Schweiz:
6’650 Franken; SGB, gewichtete Daten). 

Eine Kategorisierung der Einkommen verdeut-
licht, dass bei Haushaltseinkommen unter 6’000
Franken ein Unterschied zwischen den Haushalts-
arten festzustellen ist. So verfügen 32% der Haus-
halte mit Kindern unter 15 Jahren über ein Netto-
Haushaltseinkommen von höchstens 6’000 Fran-
ken, während dieser Anteil bei den Haushalten
ohne Kinder unter 15 Jahren 43% beträgt. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass zu den Haushalten ohne
Kinder unter 15 Jahren auch Einpersonenhaushalte
zählen, für die ein Haushaltseinkommen von z.B.
5’500 Franken einen anderen Stellenwert hat als für
eine Familie mit über 15-jährigen Kindern mit dem-
selben Haushaltseinkommen.

Die Angaben zum Netto-Haushaltseinkommen
berücksichtigen also die unterschiedliche finan-
zielle Belastung aufgrund der Zahl der Haushaltsmit-
glieder nicht. Diesen Aspekt integriert das Äquiva-
lenzeinkommen (siehe Glossar), das unterschied-
liche Haushaltsgrössen (Anzahl Erwachsene und
Kinder) berücksichtigt (siehe auch Kapitel Armut).

Das durchschnittliche Äquivalenzeinkommen
von Haushalten mit Kindern unter 15 Jahren be-
trägt im Jahr 2002 im Kanton Solothurn knapp
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57% der Familien sind Wohnungs- oder
Hausbesitzerinnen. Dies ist deutlich mehr
als in der ganzen Schweiz (47%).

32% der Haushalte mit Kindern unter 15 Jah-
ren verfügen über ein Netto-Haushaltsein-
kommen von höchstens 6’000 Franken,
während dieser Anteil bei den Haushalten
ohne Kinder unter 15 Jahren 43% beträgt.

Spezifischere Unterschiede, die auch die finan-
zielle Situation der Haushalte einbeziehen, sind auf
gesamtschweizerischer Ebene dokumentiert. 15%
aller Haushalte bezeichnen ihre Wohnung als zu
klein, während es bei den Einelternhaushalten aus
dem einkommensschwächsten Fünftel mit 30%
doppelt so viele sind (vgl. Stutz et al. 2004, 69).

Störungen im Wohnbereich
Für rund 57% der Haushalte mit Kindern un-

ter 15 Jahren im Kanton Solothurn bestehen keine
Störungen in der Wohnung (Schweiz: 52%). Der
Anteil beträgt bei den Haushalten ohne Kinder un-
ter 15 Jahren 55% (46%). Ein kleiner Unterschied
zwischen den beiden Haushaltsarten hinsichtlich
Störungen im Wohnbereich besteht beim Auto-
lärm (15% der Haushalte mit Kindern unter 15 Jah-
ren gegenüber 20% bei solchen ohne Kinder unter
15 Jahren). 



3’180 Franken (Median: 2’860 Franken). Für Haus-
halte ohne Kinder unter 15 Jahren liegt das Äqui-
valenzeinkommen im Durchschnitt rund 900 Fran-
ken höher, nämlich bei monatlich 4’090 Franken
(Median: 3’670 Franken). Die entsprechenden Mit-
telwerte liegen gesamtschweizerisch etwas höher,
nämlich im Jahr 2002 bei Haushalten mit Kindern
unter 15 Jahren bei 3’330 Franken und für Haus-
halte ohne Kinder unter 15 Jahren bei 4’230 Fran-
ken (SGB, gewichtete Daten). 

Aufgrund der Datenlage kann keine Armuts-
quote nach Haushaltsart berechnet werden. Hin-
gegen kann ausgewiesen werden, welcher Anteil
der Haushalte sich unter- oder oberhalb des schwei-
zerischen Medianeinkommens von 3’500 Franken
(Basis: Äquivalenzeinkommen) befinden. Eine wei-
tere Aufschlüsselung der Einkommenskategorien
wäre statistisch nicht mehr zuverlässig.

Das Äquivalenzeinkommen von 70% der Haus-
halte mit Kindern unter 15 Jahren liegt unterhalb
dieser Grenze, während dies bei den Haushalten
ohne Kindern unter 15 Jahren auf 45% zutrifft (sie-
he Tabelle 7.7; E09.01). 

Die Einkommenslage von unterschiedlichen Ty-
pen von Familienhaushalten kann nicht ermittelt
werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei
kinderreichen Familien sowie bei Alleinerziehenden
die Einkommensschwäche besonders ausgeprägt
ist. Denn bei diesen beiden Haushaltsformen besteht
das Armutsrisiko darin, dass die Zahl der zu unter-
stützenden Haushaltsmitglieder sehr hoch bzw. die

Erwerbskapazität stark eingeschränkt ist (vgl. Bauer
& Baumann 2004,1). Eine Studie des Bundesamtes
für Statistik, die auf gesamtschweizerischen Befra-
gungsdaten von 1998 basiert, bestätigt für diese
beiden Haushaltstypen einen überdurchschnittlichen
Anteil an einkommensschwachen Haushalten (vgl.
Branger, Gazareth, Modetta, Röthlisberger, Schmid,
Schön-Bühlmann & Tillmann 2002, 40).

Sozialhilfebezug
Aufgrund der Datenlage in der Sozialhilfe-

statistik im Kanton Solothurn lässt sich der Anteil
von Familien an den unterstützten Personen nur
für das Jahr 2000 ermitteln. 

Wie im Kapitel Armut ausgeführt, bilden Al-
leinerziehende 20% und Familien mit Kindern
15% der Unterstützungseinheiten (K-SOZHI). Um-
gerechnet auf die Anzahl unterstützter Personen
präsentiert sich jedoch ein deutlich anderes Bild.

Mitglieder von Familien bzw. von Haushalten
mit Kindern machen 63% der im Jahr 2000 unter-
stützten Personen aus. Rund 29% der unterstütz-
ten Personen betreffen Alleinerziehende und ihre
Kinder, rund 34% Ehepaare mit Kindern. Unter den
weiteren unterstützten Personen bilden Ehepaare
ohne Kinder noch 6% und Alleinstehende 32% (sie-
he Tabelle 7.8; E09.02). Weitere Angaben zum So-
zialhilfebezug finden sich im Kapitel Armut.

7.4.3 Vereinbarkeit Familie,
Haushalt und Erwerbsarbeit
Die Frage der Vereinbarkeit von Familie, Haus-

halt und Erwerbsarbeit ist eine wichtige Thematik
in der Familienpolitik (vgl. Eidgenössische Koordi-
nationskommission für Familienfragen EKFF 2004).

Für die Einschätzung der Vereinbarkeit von
Familie und Erwerbsarbeit können die Antworten
auf Fragen nach der Zufriedenheit mit Haushalts-
arbeit und der Arbeitssituation insgesamt aus der
schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) her-

Kindheit und Familie 133

Fast zwei Drittel der von der Sozialhilfe un-
terstützten Personen sind im Jahr 2000 Mit-
glieder von Familien.

Tabelle 7.7: Verteilung des Äquivalenz-
einkommens nach Haushaltsart, Kanton
Solothurn und Schweiz, 2002

Quelle: SGB, gewichtete Daten

Solothurn Schweiz
Anteil der Haushalte in %

Äquiva-
lenzein-
kommen m

it
 K

in
d

er
n

u
n

te
r 

15
 J

.

o
h

n
e 

K
in

d
er

u
n

te
r 

15
 J

.

m
it

 K
in

d
er

n
u

n
te

r 
15

 J
.

o
h

n
e 

K
in

d
er

u
n

te
r 

15
 J

.

bis
Fr. 3'499.– 70 45 66 42

Fr. 3'500.–
oder
mehr 30 55 34 58

Tabelle 7.8: Verteilung der von der Sozialhilfe
unterstützten Personen nach Haushaltsform,
Kanton Solothurn, 2000

Quelle: K-SOZHI

Haushaltsform absolut Anteil in %
Alleinerziehende
mit Kindern 653 29
Ehepaare mit Kindern 752 34
Alleinstehende 711 32
Ehepaare ohne Kinder 128 6

Total 2'244 100



angezogen werden. Ergänzend lässt sich für den
Espace Mittelland die Zufriedenheit mit dem Ar-
beitspensum ermitteln (SAKE).

Zufriedenheit mit Haushaltsarbeit
Wie weit jemand mit der Haushaltsarbeit zu-

frieden ist, lässt sich nach Haushaltsart aufgeschlüs-
selt ermitteln.

Im Kanton Solothurn sind die im Haushalt Tä-
tigen aus Haushalten mit Kindern unter 15 Jahren
durchschnittlich eher zufrieden; auf einer Skala
von 0 («überhaupt nicht zufrieden») bis 10 («sehr
zufrieden») entspricht dies einem Durchschnitts-
wert von 6.8 (Schweiz: 7.0). Personen aus Haushal-
ten ohne Kinder unter 15 Jahren, die sich in der Haus-
haltsarbeit betätigen, geben sich deutlich zufrie-
dener. Im Mittel resultiert aus dem gleichen Ant-
wortspektrum ein Wert von 7.4 (Schweiz: 7.4; SGB,
gewichtete Daten; E10.01).

Zufriedenheit mit Arbeitssituation
Die Zufriedenheit mit der Arbeitssituation, die

sich ausschliesslich auf die Erwerbstätigkeit bezieht,
kann nach Haushaltsart ausgewiesen werden.

Durchschnittlich äussern sich erwerbstätige
Mitglieder von Haushalten mit Kindern unter 15 Jah-
ren etwas zufriedener als erwerbstätige Haushalts-
mitglieder ohne Kinder unter 15 Jahren: sie bewer-
ten ihre Zufriedenheit mit der Arbeitssituation im
Mittel mit 7.8 (Schweiz: 7.6) im Antwortspektrum
von 0 («überhaupt nicht zufrieden») bis 10 («sehr
zufrieden»). Erwerbstätige aus Haushalten ohne
Kinder unter 15 Jahren geben im Mittel eine Beur-
teilung von 7.6 ab (Schweiz: 7.5; SGB, gewichtete
Daten; E10.02). 

Zufriedenheit mit Arbeitspensum 
Die Zufriedenheit mit dem Arbeitspensum

kann aus den Angaben der SAKE indirekt ermittelt
werden, indem die Antworten auf die Fragen
«Möchten Sie lieber Teilzeit arbeiten» (bei Vollzeit-
erwerbstätigen) bzw. «Möchten Sie lieber Vollzeit
arbeiten» (bei Teilzeiterwerbstätigen) betrachtet
werden. Die Antworten beziehen sich auf den Es-
pace Mittelland (siehe Glossar).

Im Jahr 2003 wird eine Änderung des Arbeits-
pensums vor allem von erwerbstätigen Vollzeitar-
beitenden gewünscht: 24% (Schweiz: 23%) der Per-
sonen in Haushalten mit Kindern unter 15 Jahren
würden lieber Teilzeit arbeiten, in den anderen
Haushalten sind es 19% (20%). Umgekehrt möch-
ten jeweils rund 10% der erwerbstätigen Teilzeit-
arbeitenden lieber Vollzeit arbeiten (siehe Tabelle
7.9; E10.03).

Zu berücksichtigen ist, dass nur bereits Erwerbs-
tätige befragt wurden. Die Frage an Personen ohne
Erwerbstätigkeit, ob sie eine solche aufnehmen
möchten, wurde nicht gestellt. Gleichzeitig sind in
diesen Angaben die Teilzeiterwerbstätigen, die ei-
ne Änderung des Teilzeitpensums wünschen, nicht
enthalten.

Dennoch kann festgehalten werden, dass rund
30% der Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren
eine Anpassung des Erwerbsumfangs wünschen.
Die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit
kann somit Schwierigkeiten bereiten. Dies kann
zumindest für die gesamte Schweiz erhärtet wer-
den, wenn Befragungsdaten des Schweizer Haus-
haltspanels (SHP) von 1999 beigezogen werden.
Eine Analyse dieser Daten (vgl. Höpflinger 2004)
ergibt, dass rund ein Fünftel aller Eltern grössere
Schwierigkeiten nennen, Beruf und Familienleben
zu vereinbaren. Die Schwierigkeiten sind einerseits
mit steigender Kinderzahl grösser, andererseits
weisen Väter mehr Vereinbarkeitsprobleme auf
als Mütter. Dies ist vor allem darauf zurückzufüh-
ren, dass im Gegensatz zu den Müttern fast alle
Männer vollzeiterwerbstätig sind (vgl. Höpflinger
2004, 46).
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Ein Viertel der Vollzeitarbeitenden in Kin-
derhaushalten im Espace Mittelland wür-
de lieber Teilzeit arbeiten.

Tabelle 7.9: Anteil der Personen an den Erwerbs-
tätigen, die eine Änderung des Arbeitspensums
wünschen, nach Haushaltsart, Espace Mittelland
und Schweiz, 2003

Quelle: SAKE, gewichtete Daten

Anteil Personen in %

Espace
Mittelland Schweiz

Wunsch nach
Änderung des
Arbeitspensums m

it
 K

in
d

er
n

u
n

te
r 

15
 J

.

o
h

n
e 

K
in

d
er

u
n

te
r 

15
 J

.

m
it

 K
in

d
er

n
u

n
te

r 
15

 J
.

o
h

n
e 

K
in

d
er

u
n

te
r 

15
 J

.

Bei Möglichkeit
lieber Vollzeit
(erwerbstätige
Teilzeitarbeitende) 7 10 9 11

Bei Möglichkeit
lieber Teilzeit
(erwerbstätige
Vollzeitarbeitende) 24 19 23 20
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